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BILDHAUER UND ARCHITEKTEN g nnnnnn ARCHITECTES SUISSES nnnnnn
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Da es dem Zentralvorstand nicht möglich war, sich
rechtzeitig zu vereinigen, wird seine Antwort zu handen
der Bandesbehörden auf die Winklersche Broschüre im
Dezemberheft der „ Schweizerkunst" erscheinen.

Das künftige Urheberrecht.
Gutachten erstattet von Rechtsanwalt Dr. Arthur Curti in

Zürich für die Gesellschaft schweizerischer Maler, Bildhauer

und Architekten.

(Fortsetzung 3.)

Diese Präsumption der Autorschaft wird deshalb im
neuen schweizerischen Gesetz angenommen werden müssen,
damit, wie Röthlisberger richtig bemerkt, ,,die Last des

„Beweises bei Bestreitung der Autorschaft oder Treu-
„händerschaft des Verlegers auf den Bestreifer, d. h. in
„fast allen Prozessen auf den Verletzer des Urheberrechtes
„fällt".

In bezug auf die Abtretung, den Verkauf usw. des

Urheberrechtes, ist den Vorschlägen Röthlisbergers eben-
falls beizutreten und zwar — ich führe sie wörtlich an —

„1. dass jede Veräusserung restriktiv auszulegen ist und
„sich nur auf das direkt bezeichnete Recht bezieht;
„dabei ist in Betracht zu ziehen, dass das Urheber-
„recht in Teilrechte zerfällt, die voneinander ver-
„schieden sind und dass namentlich das Verviel-
„fältigungsrecht an musikalischen und szenischen
„Werken nicht ipso jure mit dem Aufführungsrecht
„abgetreten wird und umgekehrt;

„2. dass das Vervielfältigungsrecht an einem Kunst-
„werk erst dann auf den Erwerber übergeht, wenn
„er sich dasselbe durch Vereinbarung ausbedungen
„hat, sonst aber unter gewissen Kautelen für den
„Eigentümer dem Künstler verbleibt; bei Sehen-
„kungen schenkt der Künstler auch nur das mate-
„rielle Objekt."

Die Bestimmung Art. 1, Absatz 2, des bisherigen
Bundesgesetzes, „dieses Recht (d. h. das ausschliessliche
Recht, das Werk zu vervielfältigen, bezw. darzustellen)
steht dem Urheber oder seinem Rechtsnachfolger zu" ist
zu kurz und nicht klar, kann vielmehr zu ganz falscher
Auslegung führen, weil Rechtsnachfolger des Schöpfers
eines Werkes auch der Erwerber des Gemäldes, der Skulp-
tur, d. h. der körperlichen Sache ist, in welcher die gei-
stige Arbeit des Urhebers zum Ausdruck gelangt, während
doch das Urheberrecht im eigentlichen Sinne oder um
den von Juristen vielfach verpönten, aber doch charakte-
ristischen Ausdruck zu gebrauchen, das „geistige Eigen-
tum" dem Schöpfer des Werkes, also dem ersten Ver-
äusserer des Gemäldes, der Skulptur usw. verbleibt, ent-
sprechend dem verschiedenen rechtlichen Verhältnisse des
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